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STADT TANGERMÜNDE 

Bürgermeister 

 
 

Beschlussvorlage BV 0856-23 
öffentlich 

Datum: 
Amt: 

22.11.2023 
Haupt- und Personalamt 

 
Betreff 

Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung 

 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin  

Hauptausschuss 13.12.2023  

Stadtrat 20.12.2023  

 
 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat stimmt einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 191.578,35 € als 
Kostenerstattung für die Betreuung von Tangermünder Kindern in Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Stendal im Jahr 2022 zu.  
 
 
 
 
Schilm 
 
 

 
Beratungsergebnis 

Gremium: 

Sitzung am: TOP: 

 

      
Beschlussvorschlag wurde 
angenommen: 

  
Beschlussvorschlag wurde 
abgelehnt: 

  

      
 

               
Einstimmig   Stimmenmehrheit   Ja   Nein   Enthaltung   

               
 
Beschluss-Nummer: 

 

 
Anlagen 
Begründung 
Anschreiben Hansestadt Stendal  
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Begründung zur Beschlussvorlage BV 0856-23 
Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung 

  
 
Eltern haben bei der Auswahl der Betreuungsplätze ihrer Kinder ein Wunsch- und Wahlrecht, das 
im § 3 b Kinderförderungsgesetz LSA (KiFöG LSA) verankert ist. 
Im Jahr 2022 wurden 60 Kita-Kinder und 28 Hortkinder, die in unserer Stadt wohnen in 
Einrichtungen der Hansestadt Stendal betreut. 
Hierbei ist für jedes Kind eine Vereinbarung über die Kostenerstattung einzugehen. 
Grundlage der Kostenerstattung sind die Platzkosten der jeweiligen Einrichtungen entsprechend 
der mit dem Landkreis Stendal abgeschlossenen Entgeltvereinbarungen.  
Von diesen Kosten werden die Kostenbeiträge der Eltern und die Zuweisungen für die Platzkosten 
des Landes und Landkreises gemäß § 12 KiFöG LSA abgezogen. 
 
Im Ergebnis sind für das Jahr 2022 Kosten in Höhe von 191.578,35 € entstanden, die von der 
Stadt Tangermünde zu erstatten sind.  
Das entsprechende Schreiben der Hansestadt Stendal liegt als Anlage der Beschlussvorlage bei. 
Die detaillierte Kostenaufstellung und Abrechnung der Hansestadt Stendal kann bei der 
Unterzeichnerin eingesehen werden.  
 
Im Aufwandskonto für 2022 sind die Mittel durch Rückstellungen verfügbar. 
 
Der Ansatz beim Finanzkonto 36599.745200 im Jahr 2023 ist bereits ausgeschöpft, da auch erst in 
diesem Jahr von der Hansestadtstadt Stendal die Kostenerstattung für 2021 in Rechnung gestellt 
wurde. 
 
Eine Deckung für den o.g. Betrag ist beim Produktkonto 21100.681100 (Grundschule Comenius / 
Zuweisungen vom Land) vorhanden. 
 
 
 
 
 
Bertkau 
Amtsleiterin  
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